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Sofortmaßnahmen Wohnungen für Flüchtlinge 
 
Sehr geehrter Herr Allert, 
 
mit großer Freude haben wir am Mittwoch Abend in der Abendschau von Ihnen erfahren, dass die ZLA ab sofort 
Mietkautionen übernehmen soll. 
Ganz herzlich danken möchten wir zudem, dass trotz der aktuellen Arbeitsüberlastung Ihre engagierten Mitar-
beiter/innen Herr Djacenko, Frau Engelke und Frau Thoelldte uns am selben Tag nach Dienstschluss bei unse-
rer Flüchtlingsratssitzung besucht und über die aktuelle Unterbringungsnotlage berichtet haben.  
Im Ergebnis unserer Sitzung möchten wir hiermit Sofortmaßnahmen vorschlagen, um die Wohnungssuche von 
Flüchtlingen nach Kräften zu unterstützen und so die vorhandenen Sammelunterkünfte zu entlasten. 
 
 
1. Mietübernahmebescheinigungen von Amts wegen  
Mietübernahmebescheinigungen zur Wohnungssuche werden bei der ZLA derzeit nur noch auf Antrag ausge-
geben. Flüchtlinge berichten uns, dass sie dafür eine Wartenummer für den Sozialdienst ziehen und erneut fünf 
Stunden warten mussten.  
Wir möchten vorschlagen, dass die Sachbearbeiter allen Leistungsberechtigten von Amts wegen Mietüber-
nahmescheine ausstellen, sobald absehbar ist, dass die 6- bis 12-Wochenfrist des § 47 AsylVfG überschritten 
wird, also zB bei Syrern (Anerkennungsquote 94 %) sofort nach Einreise.  
 
2. Sofortprüfung der Wohnungsangebote 
Die Sofortprüfung und Zustimmung zur Mietübernahme durch ZLA für die von Flüchtlingen selbst gefundenen 
Mietwohnungen sollte angesichts der aktuellen Unterbringungsnotlage die höchste Priorität haben.  
Flüchtlinge berichten uns, dass aktuell die Prüfung durch die ZLA in der Regel zwei bis drei Wochen dauert, 
teils sogar noch länger. Das Wohnungsangebot hat sich dann durch den Zeitablauf in der Regel erledigt.  
 
3. Änderung Mietübernahmescheine:  
Kautionen, Genossenschaftsanteile, Maklerkosten, Vergleichsberechnung GU, Tabelle WAV  
Vgl. die anliegende Mietübernahmebescheinigung ZLA II A 2001 v. 17.9.2012.  
• Der für Betroffene, Berater und Vermieter völlig unverständliche Vorbehalt zum Kostenvergleich mit GUs 

muss entfallen, da auch für Alleinstehende GUs immer teurer als die Beträge nach WAV sind.  
• Der Hinweis, dass Kautionen nicht übernommen werden, muss dahin geändert werden, dass Kautionen, 

Genossenschaftsanteile und Maklerkosten im nach BGB rechtlich zulässigen Rahmen übernommen wer-
den, vgl. insoweit auch § 35 Abs. 2 Satz 5 SGB XII sowie § 22 Abs. 6 SGB II. 
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• Die WAV-Tabelle sollte nur die auf die jeweils konkrete Personenzahl zutreffenden Werte nennen, dann 
wäre sie verbindlicher und deutlich weniger verwirrend.  

Vgl. dazu Anlage aktuelle Mietkostenübernahmeschein BA Friedrichshain-Kreuzberg für 2 Personen. 
Die Bescheinigung wird dort nach § 3 AsylbLG und nach SGB XII gleichermaßen verwendet, die WAV-Tabelle 
ist auf die konkrete Personenzahl bezogen, kein Kostenvergleich mit GUs, kein Ausschluss von Kautionen. 
 
4. Änderung Beratungsprotokoll zur Wohnungssuche 
Vgl. das anliegende Beratungsprotokoll ZLA II A 5007 v. 17.9.2012.  
Flüchtlinge beim müssen beim Sozialdienst mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass "Provision und Kautionen 
nicht übernommen werden".  
U.E. muss im Formular des Beratungsprotokolls das Wort "nicht" gestrichen werden, da angesichts der ak-
tuellen Notlage auch die Übernahme vom Kautionen und Maklerprovisionen im nach BGB zulässigen Rahmen 
notwendig ist. Hinzu kommen sollte ein Hinweis auf die Übernahme von Genossenschaftsanteilen. 
 
5. Rechtsverbindlich Mietübernahmebescheinigungen zur eigenständige Wohnungssuche  
Die Mietübernahmebescheinigungen zur Wohnungssuche müssen eine eigenständige Suche und Anmie-
tung angemessenen Wohnraums ermöglichen. 
Dies erfordert eine rechtsverbindliche Kostenübernahmeerklärung, adressiert an den Vermieter nach 
Wahl, unter Nennung der konkreten Bedingungen (Zustand, Mietobergrenze, ggf. Mietwuchergrenze). Vgl. das 
anliegende Muster aus den 80er Jahren. 
 
6. Untermietverträge, Wohngemeinschaften 
Untermietverträge in WGs oder für ganze Wohnungen sind auch ohne Zustimmung des Hauseigentümers 
miet- und sozialrechtlich wirksam und werden zB beim Jobcenter ohne weiteres akzeptiert. Wäre dies anders, 
hätten wir in Berlin auf einen Schlag mehrere 1000 zusätzliche Obdachlose.  
Wir möchten daher anregen, auch im Bereich des AsylbLG auf die Zustimmung des Hauseigentümers zu ver-
zichten, wenn die übrigen Voraussetzungen wie Angemessenheit usw. erfüllt sind. 
Bei der Vermietung einzelner WG-Zimmer ergibt sich eine höhere m2 Miete als bei einer ganzen Wohnung. Zu-
dem ist es legitim, bei der Festlegung der Miethöhe neben der Kopfzahl unterschiedliche Zimmergrößen und 
ggf Möblierungszuschläge zu berücksichtigen. All dies wird bei der ZLA tendenziell nicht akzeptiert. 
 
7. Renovierter Zustand, Staffelmiete 
U.E. sollten anders als bisher zB auch Vereinbarungen zum Selbstrenovieren erlaubt werden und Staffelmiete-
verträge, die sich innerhalb der Mietobergrenzen bewegen, zugelassen werden. 
 
8. Ermessen bei geringer Überschreitung der Mietobergrenze bzw. Unterschreitung der Frist nach § 47 
AsylVfG 
Uns wurde in den letzten Tagen von der Ablehnung von Mietangeboten für Familien berichtet wegen Über-
schreitung der Mietobergrenze um 5 oder 10 €, oder weil die Familie (bei positiver Bleibeprognose!) erst 2 1/2 
Monate in der EAE sei. UE sollte hier Ermessen im Sinne der Wohnungssuchenden ausgeübt werden, zB bei 
Überschreitung der Miethöhe um bis zu 10 % analog des auch für Wohnungslose geltenden § 6 Abs. 8 WAV. 
 
9. Verbot der Begleitung Wohnungssuchender durch Wohnheimbetreuer 
Die Begleitung Wohnungssuchender zu Wohnungsbesichtigungsterminen durch Sozialarbeiter/Innen usw. er-
höht die Erfolgsquote der Bewerber um ein Vielfaches. Dennoch verbieten die Wohnheimträger dies ihren Bet-
reuerinnen in der Regel ausdrücklich, so zB der IB.  
 
 
Lageso und Berliner Senat können und müssen noch mehr tun: 
 
10. WBS für AsylbLG-Berechtigte 
In Absprache mit der Senatsbauverwaltung sollte die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen auch an 
AsylbLG-Berechtigte erfolgen, vgl. dazu und zu den Genossenschaftsanteilen das Beispiel Bremens: 
www.fluechtlingsrat.de/materialien/thema/unterbringung/ 
www.radiobremen.de/politik/nachrichten/politikfluechtlinge100.html 
 



11. Verhandlungen mit weiteren Wohnungsgesellschaften  
Vereinbarung von Kontingenten mit weiteren gemeinnützigen, kirchlichen und genossenschaftlichen 
Wohnungsgesellschaften für AsylbLG-Berechtigte im Sinne des Vertrags WfF, Vereinbarung verbindlicher 
Kontingente und Quoten statt unverbindlicher Absichtserklärungen. 
 
12. Öffentlicher Appell an Vermieter, Wohnungen an Flüchtlinge zu vermieten 
Wie der zuständige Staatsrat Horst Frehe in Bremen sollte auch Berlin öffentlich appellieren, Wohnungen an 
Flüchtlinge zu vermieten. Vgl. PE Hansestadt Bremen vom 27.9.2012: 
http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.55931.de 
Dabei sollte auch die Möglichkeit der Untervermietung konkret genannt und öffentlich unterstützt werden. 
 
13. Kreative Förderung von Wohnprojekten zB kirchlicher und alternativer Träger 
Die Förderung größerer und kleinerer Wohnprojekte zB kirchlicher und alternativer Träger könnte die Unterbrin-
gungsnotlage entlasten. Vgl. dazu als positives Beispiel aus Potsdam MAZ vom 8.10.2012 "Mit Herz und 
Verstand - Die ersten Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder sind in das neue Asyl in der City eingezogen" 
www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12403618/60709/Die-ersten-Fluechtlingsfrauen-und-ihre-Kinder-
sind-in.html 
In den 80er Jahren gab es zB bei der Diakonie Westberlin die "Regiestelle Flüchtlingshilfe", die Wohnun-
gen für Asylbewerber mit dem Ziel anmietete, dass der Hauptmietvertrag nach einer Übergangszeit an die 
Flüchtlinge selbst übergeht. Hierzu wurde die soziale Betreuung der Flüchtlinge für zwei Jahre zugesichert.  
 
14. Finanzierung von Sozialarbeiterstellen zur Wohnungssuche  
bei freien Trägern zur aktiven Unterstützung der Wohnungssuche von Flüchtlingen, Beispiel Diakonie Potsdam: 
www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Stellenausschreibung_BFM.pdf 
 
15. Mietübernahme auch nach Auslaufen der Jugendhilfe 
Junge Flüchtlinge, die im Rahmen der Jugendhilfe bereits eine eigene Wohnung gemietet haben, berichten uns, 
dass Bezirkssozialämter die Mietübernahme wegen § 1a AsylbLG ablehnen und darauf verweisen, dass die 
Jugendlichen in eine GU umzuziehen hätte. Abgesehen vom oft fraglichen Tatbestand des § 1a AsylbLG sollten 
bei vorhandener Wohnung nach AV zu § 1a AsylbLG die Kosten auch weiter übernommen werden. 
 
16. Anpassung der Mietobergrenzen an die Berliner Marktrealitäten  
Die für AsylbLG-Berechtigte, Sozialhilfe- und Hartz-IV-Berechtigte geltenden, trotz ca. 25 - 30 % Mietpreisstei-
gerung gegenüber dem Niveau von 2005 bis 2012 nur um ca. 5 % angepassten Mietobergrenzen entsprechen 
in keiner Weise mehr den rechtlich zulässigen und allgemein üblichen Berliner Marktrealitäten bei der Neuver-
mietung von Wohnungen. 
Auf verwirrende Differenzierungen nach Heizungstyp (Gas-/Öl-/Fernheizung) und Gebäudegröße 
(100/500/1000m2) sollte ganz verzichtet werden. 
Wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs muss die Politik treffen, hierfür sind nicht die Flücht-
linge verantwortlich. 
 
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar für eine Mitteilung, ob und welche Maßnahmen Sie realisieren können, auch um 
dies an Beratungsstellen und ehrenamtliche Unterstützer Asylsuchender weiterzugeben.  
Wir stehen für Ihre Rückfragen und ein Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Georg Classen 
 
Anlagen:  
Aktueller Mietübernahmeschein ZLA mit Beratungsprotokoll zur Wohnungssuche ZLA (keine Kautionen!) 
Aktueller Mietübernahmeschein BA Friedrichshain Kreuzberg  
Rechtsverbindlicher(!) Mietübernahmeschein BA Neukölln aus 1987 
















